
 

 

Sitzung vom 19. Juni 2025  

Beschl. Nr. 32/25 
2.8.0 Allgemeines 

Teilrevision Organisationsstatut Elternmitwirkung 
 
 

Ausgangslage 

Das Ressort Bildung setzt die Elternmitwirkung gemäss den gesetzlichen Grundlagen und 
den Vorgaben des Kantons Zürich durch die Bildung von Elternforen in den Adliswiler Schu-
len um. Die Elternforen (ELF) sind Teil der Volksschule. Sie sind Zusammenschlüsse, ge-
stützt auf öffentliches Recht, in diesem Fall des Volksschulgesetztes (§55 VSG). 
Am 26. Juni 2007 genehmigte die Schulpflege das Reglement, auf welchem die Statuten der 
Elternmitwirkung basieren. Eine Revision des Organisationsstatuts durch die Schulpflege er-
folgte am 25. August 2020.  
Das Organisationsstatut legt fest, dass das Koordinationsgremium Anpassungen in den Sta-
tuten initiieren und erarbeiten kann. Die Änderungen müssen von den Elternforen und den 
Schulleitungen und der Ressortleitung Bildung gutgeheissen, sowie von der Schulpflege ge-
nehmigt werden. 
 
Erwägungen  
Die Wahl von Eltern oder Erziehungsberechtigten als Klassendelegierte gestaltet sich zuneh-
mend schwierig. Um die Mitwirkung zu erleichtern, soll der Kreis der wählbaren Eltern/Erzie-
hungsberechtigten wie nachfolgend beschrieben erweitert werden. 
 
 
Version vom 25.8.2020 Änderungsvorschlag 
2.5 Wahlen und Amtsdauer 
Die Klasseneltern wählen am ersten Eltern-
abend jedes neuen Schuljahres, spätestens 
bis zu den Herbstferien, je einen bis zwei 
Delegierte. Wählbar sind alle Eltern, auch 
wenn sie an der Wahlversammlung nicht 
teilnehmen, sofern sie vorgängig der zu-
ständigen Lehrperson mitgeteilt haben, 
dass sie sich zur Wahl zur Verfügung stel-
len.  
Mitarbeitende des Ressorts Bildung, Mitglie-
der der Schulpflege Adliswil und deren Le-
benspartner sind nicht wählbar.  
 
Die gewählten Elterndelegierten wählen 
mindestens drei Mitglieder in den Vorstand 
jeder Schule. Der Vorstand wird für ein 
Schuljahr gewählt. Der Vorstand darf dabei 
nicht aus Personen aus dem gleichen 
Haushalt bestehen. Wiederwahlen sind 

2.5 Wahlen und Amtsdauer 
Die Klasseneltern wählen am ersten Eltern-
abend jedes neuen Schuljahres, spätestens 
bis zu den Herbstferien, je eine/n bis zwei 
Delegierte. 
 
Wählbar sind alle Eltern – auch wenn sie 
als Mitarbeitende im Ressort Bildung  
Adliswil tätig sind –, sie müssen für die 
Wahl nicht an der Wahlversammlung teil-
nehmen, sofern sie vorgängig dem/der zu-
ständigen Vorgesetzten mitgeteilt haben, 
dass sie sich zur Wahl zur Verfügung stel-
len. 
Ausnahme: Mitglieder der Schulpflege Adli-
swil sowie deren Lebenspartnerinnen und  
-partner sind nicht wählbar. 
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möglich. Der Vorstand konstituiert sich 
selbst. 

Wenn in einer Klasse keine Delegierten ge-
funden werden, ist diese Klasse für ein Jahr 
ohne Vertretung im Elternforum. 
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Wieder-
wahl ist möglich. 
Wird die Klasse nicht neu zusammenge-
setzt, kann im Einverständnis mit den Klas-
seneltern auf eine Wahl verzichtet werden, 
vorausgesetzt, die Elterndelegierten stel-
len sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. 
 

 2.5.2 Wahl des Vorstandes 
Die gewählten Elterndelegierten wählen an 
der ersten Delegiertensitzung des Schuljah-
res mindestens drei Mitglieder in den Vor-
stand jeder Schule. Der Vorstand wird für 
ein Schuljahr gewählt. Um Interessenkon-
flikte zu vermeiden, darf der Vorstand dabei 
weder aus Personen aus dem gleichen 
Haushalt bestehen noch aus Personen, die 
als Mitarbeitende im Ressort Bildung Adlis-
wil tätig sind. Wiederwahlen sind möglich. 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. Wah-
len werden mit der Mehrheit der anwesen-
den, stimmberechtigten Personen entschie-
den. 
 

 
 
Die Schulpflege fasst, gestützt auf §54 und §55 Volksschulgesetz, §64 Volksschulverord-
nung und Art. 49 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Anpassungen im Organisationsstatut Elternmitwirkung werden gemäss Antrag 
genehmigt und treten per 1. August 2025 in Kraft.  

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 
3. Die Ressortleitung Bildung wird mit der internen und externen Kommunikation beauf-

tragt. 
 
4. Mitteilung an: 
 
 4.1 Ressortleitung Bildung 
 4.2 Abteilungsleitung Schulverwaltung 
 4.3 Schul- und Betreuungsleitungen 
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Stadt Adliswil 
Schulpflege 
    

Dr. Markus Bürgi 
Stadtrat Bildung / Schulpräsident 

Joshua Renshaw 
Ressortleitung Bildung 

 


